
Hundehalterin / Hundehalter:

Familienname, Vorname:

Anschrift (Straße, PLZ, Ort):

Telefon (Angabe freiwillig):

ab (Datum): ab (Datum):

Name des Hundes:

Wurfdatum des Hundes:

Geschlecht des Hundes:            □   Rüde    □   Hündin

Mikrochipnummer des Hundes:

Rasse des Hundes:

Hund erhalten von:

Anschrift:

Hund abgegeben an:

Anschrift:

Grund der Abmeldung

Hinweis zu § 2 Abs. 4 Satz 1 und Abs.5 Satz 1 Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren: 

Erteilung eines SEPA-Basislastschriftmandates:

Ich ermächtige hiermit die Stadt Gößnitz jederzeit widerruflich, die Hundesteuer von meinem folgenden Konto einzuziehen:

Kontoinhaber

Geldinstitut

IBAN

Ich versichere, dass die oben gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Ich nehme zur Kenntnis, dass 

meine Daten für die Steuererhebung und für die ordnungsbehördliche Registrierung verwendet werden.

(Ort, Datum)                             Unterschrift des Hundehalters

Gemeinde Ponitz/Thüringen                                                    

Gemeinde Ponitz *  Gößnitzer Str. 1 *  04639 Ponitz 

Az.-Nr.:

Hundemarke Nr.:

Hundeanmeldung / -abmeldung

gemäß § 2 Abs. 4 und Abs. 5 Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren und

§ 11 Hundesteuersatzung der Stadt Gößnitz

Eine Kopie des Versicherungsscheins über die Hundehaftpflicht ist beizufügen!

DE BIC 

□  Anmeldung eines Hundes □  Abmeldung eines Hundes

□   reinrassig:

□   Kreuzung aus:

Hinweis :  Diese Anmeldung ist bei der Gemeinde Ponitz, Gößnitzer Str. 1, 04639 Ponitz einzureichen. Sie erhalten daufhin den 

entsprechenden Hundesteuerbescheid und die Hundesteuermarke. Sollte eine Hundemarke abhandenkommen, ist gegen die Zahlung 

einer Gebühr von 2,50 € eine neue Marke zu erwerben.

Der Hundehalter ist verpflichtet den Hund auf seine Kosten dauerhaft und unverwechselbar mit einem fälschungssicheren elektronisch 

lesbaren Transponder nach ISO-Standard (Mikrochip) durch den Tierarzt kennzeichnen zu lassen. Der Halter eines Hundes ist 

verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den Hund verursachten Personen- und Sachschäden mit einer 

Mindestversicherungssumme von 500.000 € für Personenschäden und in Höhe von 250.000 € für sonstige Schäden abzuschließen und 

aufrechtzuerhalten.

Aussehen des Hundes (Fellfarbe, besondere Merkmale):

Züchtersteuer/Nachweis:   ja/nein


